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AboComplete 

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen 
finden Sie in den vorvertraglichen Informationen sowie den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, 
Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle 
Unterlagen. 
 

Um welche Art der Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen ergänzende Leistungen zu einer über Ihren Auto-Abo Anbieter bestehenden Kfz-Versicherung.  
 

 
Was ist versichert? 
Wir bieten Ihnen verschiedene 
Versicherungsarten an, zwischen denen Sie 
wählen können: 
Kasko-Ergänzungs-Schutz 

 Ersetzt die vom Kaskoversicherer des Auto-
Abo Anbieters abgezogene Selbstbeteiligung, 
sofern der Schaden diese übersteigt. 

 Ersetzt den vom Kaskoversicherer des 
Anbieters wegen grob fahrlässiger 
Herbeiführung des Versicherungsfalls 
abgezogenen Betrag. 

Fahrerschutz-Versicherung 

 Ersetzt den Personenschaden des 
Fahrers durch einen Unfall beim Lenken 
des Fahrzeugs. 

Führen Ihres Schadenfreiheitsrabatts 

 Führt Ihren Schadenverlauf für die Dauer des 
Mietvertrags. 

Versicherungssumme 

 Die Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme je Schadenereignis 
finden Sie in Ihrem Versicherungsantrag bzw. 
Versicherungsschein.  

 
 

Was ist nicht versichert? 
 
Kasko-Ergänzungs-Schutz 

 Schäden an anderen Fahrzeugen. 
 Fahrerschutz-Versicherung 

 Sachschäden des Fahrzeugs. 
 

 

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
 
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
zum Beispiel: 

 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden. 

 Schäden an der Ladung. 

 

 

 
Wo bin ich versichert? 

 Sie haben Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den 
außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören. 

 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

 Sie müssen die Versicherungsbeiträge rechtzeitig und vollständig zahlen. 

 Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. 

 Setzen Sie sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ans Steuer. 

 Lenken Sie das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis. 
 Sie müssen uns außerdem jeden Schadensfall rechtzeitig anzeigen. 

 

 
Wann und wie zahle ich? 
Der erste Beitrag wird 14 Tage nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Sie müssen diesen Beitrag dann 
unverzüglich zahlen, d.h. spätestens innerhalb von 14 Tagen. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist 
im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. 
Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.  

 

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 
Wann der Versicherungsschutz beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den 
ersten Beitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. 
 
Die Versicherung können Sie für längstens ein Jahr abschließen. Sie verlängert sich automatisch um jeweils ein 
weiteres Jahr, außer Sie oder wir kündigen den Vertrag. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jeden 
Verlängerungsjahres kündigen. Das muss spätestens einen Monat vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen. 
 
Außerdem können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach einem Schadenfall möglich. 
 
Jede Kündigung muss in Textform (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgen und ist nur wirksam, wenn sie innerhalb 
der Frist zugeht.  
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